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Einzelhandels-und Zentrenkonzept Neumünster - Antrag Nortex 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

bekanntlich haben wir die Aufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt 
Neumünster in den Jahren 2007/2008 konstruktiv begleitet und diesem inhaltlich im 
Wesentlichen zugestimmt. Unsere Kritik richtete sich gegen den vorgeschlagen 
Entwicklungs-Grundsatz 4 (Kap. 9.1, S. 94 des Konzepts) der den Sonderstandort DOC 
betrifft. Im Übrigen haben wir die Handlungsempfehlungen in Ihrer Einheit und 
Gesamtausrichtung zu Gunsten der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung der Stadt 
Neumünster mit getragen. Aus unserer Sicht hat sich die Befolgung der Konzeptempfehlung 
in den seit Bestehen des Konzepts vorgenommenen Überplanungen verschiedener 
Standorte und Ansiedlungsentscheidungen der Stadt bewährt. Wir halten ein Festhalten an 
den beschlossenen Entwicklungsgrundsätzen auch weiterhin für empfehlenswert. 
 

Zum „Sonderstandort Nortex“ enthält das Konzept eine spezifische Aussage (vgl. Kap. 9.1, 
Grundsatz 1, S. 89): 
 

„Ein für die Stadt Neumünster prägender, regional bedeutsamer Einzelhandelsbetrieb ist der 
spezialisierte Textilanbieter NORTEX. Dieser stellt mit seinem speziellen Angebot für 
Sonder- und Übergrößen einen wichtigen Baustein des gesamtstädtischen 
Angebotsspektrums in Neumünster dar. Zur Sicherung der Ausstrahlungskraft und 
Attraktivität des gesamtstädtischen Angebots sowie der oberzentralen Versorgungsfunktion 
der Stadt Neumünster ist die betriebliche Standortsicherung dieses Betriebs durch eine 
zentrenverträgliche Erweiterung – ausnahmsweise auch in ausgewählten, ansonsten 
zentrenrelevanten Sortimenten – zulässig. Die Verträglichkeit einer solchen Erweiterung für 
den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt ist nur dann anzunehmen, wenn die 
Erweiterung vornehmlich im spezialisierten Kernsortiment Bekleidung (für Sonder- und 
Übergrößen) erfolgt und eine Gesamtverkaufsfläche von 12.500 m² (inkl. Randsortimente 
Schuhe, Lederwaren und Sportartikel, die jeweils eine Verkaufsfläche von 800 m² nicht 
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überschreiten dürfen) nicht überschreitet. Eine Ausweitung des Angebotsspektrums auf 
andere zentrenrelevante Sortimente ist im Sinne dieses Grundsatzes auszuschließen.“ 
 

Danach sind gewisse Entwicklungsmöglichkeiten zur Sicherung des Angebots und des 
Betriebes durch eine zentrenverträgliche Erweiterung ausnahmsweise möglich. Der Antrag 
der Fa. Nortex geht jedoch über den vom Büro Junker und Kruse empfohlenen 
Erweiterungsrahmen hinaus. Dies betrifft sowohl die Gesamtverkaufsfläche als auch die 
Sortimentsgestaltung. Wir sehen insoweit keine Vereinbarkeit mit den Empfehlungen des 
Einzelhandelskonzepts und regen an, die sich aus dem Konzept ergebenden 
Veränderungsmöglichkeiten zu Gunsten des Unternehmens auszuschöpfen, ggf. auch in 
Rücksprache mit dem Gutachterbüro Junker und Kruse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
D. Böckenholt 
Hauptgeschäftsführer 


	Scannen0001.pdf
	Scannen0002.pdf
	Scannen0003.pdf
	Scannen0004.pdf
	Scannen0005.pdf
	Scannen0006.pdf
	Scannen0007.pdf
	Scannen0008.pdf
	Scannen0009.pdf
	Scannen0010.pdf
	Scannen0011.pdf
	27.10.11 Stellungnahme EHV Nortex.pdf

